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Rechtliche Grundlagen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 

Die Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch

Begründet ein Genehmigungsvorbehalt für den Abbruch, der Änderung und der Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie 
für den Neubau. 

Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage zum Schutz des Ortsbilds, der Stadtgestalt oder des 
Landschaftsbildes erhalten bleiben soll.

• Ortsbild:          bauliche Ansicht des Orts (-teils), auch das Straßenbild
• Stadtgestalt:   Grundriss des Stadtraumes mit Baustruktur und Freiräumen
• Landschaftsbild: Gebiete im Außenbereich, optischer Eindruck   

Voraussetzung: 
• Prägende Funktion des Gebäudes im städtebaulichen Zusammenhang (Denkmalwert des Einzelgebäudes ist nicht 

erforderlich)  
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Rechtliche Grundlagen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 

Die Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Verfahren nach Baugesetzbuch:

• Es ist keine Bürgerbeteiligung und keine Anhörung der Träger öffentlicher Belange vorgeschrieben. 

• Vorausgehende Untersuchungen sind erforderlich, um die städtebaulichen Folgen von Abbruch und Veränderungen 
einschätzen zu können. 

• Erst bei der Entscheidung über den Genehmigungsantrag erfolgt eine Abwägung für das einzelne Grundstück 

Geltungsbereich 

• Ist ein Gebiet schutzwürdig, so kann es förmlich festgelegt werden, auch wenn einzelne bauliche Anlagen diesen 
Anforderungen nicht entsprechen!     
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Rechtliche Grundlagen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 

Die Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch

Rechtliche Folgen: 
Gesonderter Genehmigungsvorbehalt innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens 
Genehmigungsvorbehalt auch für sonst nach BremLBO* verfahrensfreie Vorhaben 
Beispiele für verfahrensfreie Vorhaben:

BremLBO*: Bremische Landesbauordnung 

Verfahrensfrei nach § 61 BremLBO Genehmigungspflichtig nach § 173 BauGB
Terrasse/ Wintergarten Rückwärtig verfahrensfrei, vorne pflichtig
Photovoltaik Genehmigung erforderlich 
Öffnen der Wandfläche/bodentiefe Fenster Genehmigung erforderlich, rückwärtig frei  
Garagen (nicht notwendige bis insgesamt 50 m²) Genehmigung erforderlich  
Dachhaut erneuern Genehmigung erforderlich 
Außenverkleidungen Genehmigung erforderlich, rückwärtig frei
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Rechtliche Grundlagen
Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 

Genehmigung nach § 173 BauGB

Über die Genehmigung ist innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zu entscheiden.

Maximal innerhalb von 3 Monaten nach Mitteilung an den Antragsteller.

Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist versagt wird.   

Wichtig!         Alle bisher genehmigten oder genehmigungsfreien Veränderungen haben Bestandsschutz  
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Lage im Landschaftsraum
14. Ortsgesetz 
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Gebäudestaffelung und weiße Bänderung/ Rahmungen 
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Gebäudestaffelung und weiße Bänderung/ Rahmungen 
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Gebäudestaffelung und weiße Bänderung/ Rahmungen 
Birkenhof 
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Gebäudestaffelung und weiße Bänderung/ Rahmungen 

  



Bauamt
Bremen-Nord



Bauamt
Bremen-Nord



Bauamt
Bremen-Nord



Bauamt
Bremen-Nord


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 
	Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 
	Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 
	Öffentlichkeitsbeteiligung 5. Mai 2022 
	Foliennummer 15
	14. Ortsgesetz 
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Birkenhof 
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35

